
1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation

1.1 Name: ZER-QMS Zertifizierungsstelle GmbH

1.2 Straße: Volksgartenstraße  48

1.3 Staat: DE Bundesland: NW

Postleitzahl: 50677

Ort: Köln

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz):

4.1    Name: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH

4.2    Straße: Oesterbornbreite  6

4.3    Staat: DE Bundesland: ST

   Postleitzahl: 39343 Ort: Erxleben

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist):

Registernummer (HRA, HRB etc.): HRB 100685  Registergericht: Stendal

3. Angaben zum Zertifikat

3.1    Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 2157/Z3263/Efb

3.2    Erstmalige Zertifizierung  oder Folgezertifizierung 

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZET017003442011

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 7 Anlage(n).

3.5  Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) 

3.6  Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) 

3.7 Das Zertifikat ist gültig bis zum 06.11.2026

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 

Abfallarten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft 

und die Bezeichnung

„Entsorgungsfachbetrieb“
gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen.

6. Prüfungsdatum:
07.05.2025

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat:

7.1 Name: Möhring Vorname: Patrick

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

8. Ausstellungsdatum:
08.08.2025

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation:

9.1 Name: Meyer Vorname: Thomas

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

Zertifikat
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: NT83000088
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: NT83000088
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: NV83000023
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: NV83000023
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET017003442011 / 2157/Z3263/Efb
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH
      1.2 Straße:Oesterbornbreite  6
      1.3 Staat: DE Bundesland: ST Postleitzahl:39343 Ort: Erxleben

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Die zertifizierten, abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten "Sammeln" und "Befördern" (Beförderer-Nr.: NT 8300008) des Entsorgungsfachbetriebes 

für den oben genannten Standort umfassen alle Abfälle mit Schlüssel-Nummern des

Europäischen Abfallverzeichnisses (AVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie unter der Berücksichtigung aller wirksamen Gesetze

Die zertifizierten Tätigkeiten "Handeln" und "Makeln" (Vermittler-Nr.: NV 8300002) des  Entsorgungsfachbetriebes für den oben genannten 

Standort umfassen alle Abfälle mit Schlüssel-Nummern des Europäischen Abfallverzeichnisses (AVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

unter der Berücksichtigung aller wirksamen Gesetze, gelten weltweit.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: NA83001505
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET017003442011 / 2157/Z3263/Efb
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH
      1.2 Straße:Oesterbornbreite  6
      1.3 Staat: DE Bundesland: ST Postleitzahl:39343 Ort: Erxleben

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Die zertifizierte, abfallwirtschaftliche Tätigkeit "Lagern" (Entsorger-Nr.: NA 8300150(5), Erzeuger-Nr.: NE8300845(4)) des 

Entsorgungsfachbetriebes ist im Bereich der Anlage zur zeitweiligen Lagerung und um Umladen von Abfällen für den Standort auf 

nachstehend aufgeführte Abfallarten (gemäß AVV) beschränkt
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

010408 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

010409 Abfälle von Sand und Ton

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

020110 Metallabfälle

030101 Rinden- und Korkabfälle

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 03 01 04 fallen

030301 Rinden- und Holzabfälle Lagerung in Containern

030305 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling Lagerung in Containern

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung

060314 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 
fallen

070213 Kunststoffabfälle

080202 wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten nur entwässerte Schlämme in geschlossenen Containern/ 
überdachten Boxen

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt

Annahme / Lagerung nur im Silo (Aschen, Stäube)

100115 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen

Annahme / Lagerung nur im Silo (Aschen, Stäube)

100124 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung

100201 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke

100202 unbearbeitete Schlacke

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen

101006 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen

101103 Glasfaserabfall

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)

120101 Eisenfeil- und -drehspäne

120102 Eisenstaub und -teilchen Annahme/ZWL nur im Silo / BigBag

120103 NE-Metallfeil- und -drehspäne Annahme/ZWL nur im Silo / Container

120104 NE-Metallstaub und -teilchen Annahme/ZWL nur im Silo / BigBag

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne Annahme/ZWL nur im Silo / Container

120113 Schweißabfälle
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

150107 Verpackungen aus Glas

150109 Verpackungen aus Textilien

160103 Altreifen Zwischenlagerung nur in Containern/Boxen

160117 Eisenmetalle

160118 Nichteisenmetalle

160119 Kunststoffe

160120 Glas

161102 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen

161104 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

161106 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170201 Holz

170202 Glas

170203 Kunststoff

170204* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind

Annahme / Lagerung nur in geschlossenem Container

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische Annahme / Lagerung nur in geschlossenem Container

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte Annahme / Lagerung nur in geschlossenem Container

170401 Kupfer, Bronze, Messing

170402 Aluminium

170403 Blei

170404 Zink

170405 Eisen und Stahl
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170406 Zinn

170407 gemischte Metalle

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt nur entwässert und stichfest in überdachten Boxen

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

170601* Dämmmaterial, das Asbest enthält Annahme und ZWL nur in BigBags

170603* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält Annahme und ZWL nur in BigBags

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt Nur In BigBags

170605* asbesthaltige Baustoffe Annahme und ZWL nur in BigBags

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

Unterliegen der GewAbfV

190102 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt

190107* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung ZWL in Big Bags / geschlossenem Container

190112 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 
fallen

190113* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält Annahme und ZWL nur im Silo

190114 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt Annahme und ZWL nur im Silo Spiegeleintrag

190115* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält Annahme und ZWL nur im Silo

190116 Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt Annahme und ZWL nur im Silo

190117* Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten ZWL in Big Bags / geschlossenem Container

190118 Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen Annahme und ZWL in BigBags / geschlossenem Container

190119 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung

190203 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen

190204* vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten ZWL in geschlossenem Container

190205* Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten ZWL in flüssigkeitsdichtem Container, nur entwässert, 
stichfest

190206 Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 02 05 fallen

ZWL in flüssigkeitsdichtem Container, nur entwässert, 
stichfest

190210 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen

190305 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen

190306* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle ZWL in geschlossenem Container

190307 verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen ZWL in geschlossenem Container

190501 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen in überdachten Boxen

190502 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen in überdachten Boxen

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

190801 Sieb- und Rechenrückstände

190805 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser entwässert, stichfest

190813* Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche 
Stoffe enthalten

Annahme / Lagerung nur in flüssigkeitsdichtem Container 
entwässert, stichfest

190814 Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 08 13 fallen

Annahme / Lagerung nur in flüssigkeitsdichtem Container 
entwässert, stichfest

190904 gebrauchte Aktivkohle Annahme und ZWL nur in BigBags

191001 Eisen- und Stahlabfälle

191002 NE-Metall-Abfälle

191004 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen Annahme und ZWL v. Stäuben nur im Silo

191201 Papier und Pappe

191202 Eisenmetalle

191203 Nichteisenmetalle

191204 Kunststoff und Gummi

191205 Glas

191206* Holz, das gefährliche Stoffe enthält

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

191208 Textilien

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

191210 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Herkunftsbereich/Zusammensetzung sind anzugeben

200101 Papier und Pappe

200102 Glas

200110 Bekleidung

200111 Textilien

200137* Holz, das gefährliche Stoffe enthält

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

200139 Kunststoffe

200140 Metalle

200201 biologisch abbaubare Abfälle

200202 Boden und Steine

200301 gemischte Siedlungsabfälle Nur gewerbliche Siedlungsabfälle

200303 Straßenkehricht

200307 Sperrmüll

200399 Siedlungsabfälle a. n. g. Nur gewerbliche Siedlungsabfälle
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: NA83001505
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: NA83001505
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET017003442011 / 2157/Z3263/Efb
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH
      1.2 Straße:Oesterbornbreite  6
      1.3 Staat: DE Bundesland: ST Postleitzahl:39343 Ort: Erxleben

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET017003442011 / 2157/Z3263/Efb

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

Die zertifizierte, abfallwirtschaftliche Tätigkeit Behandeln (Entsorger-Nr.: NA 8300150(5), Erzeuger-Nr.: NE8300845(4) des 

Entsorgungsfachbetriebes ist im Bereich der Anlage zur mechanischen Behandlung von Abfällen mit den Betriebseinheiten (mechanische 

Behandlung von Kunststoffabfällen, mechanische Behandlung von mineralischen Abfällen, mechanische Behandlung von nicht gefährlichen 

Abfällen) für den Standort auf

nachstehend aufgeführte Abfallarten (gemäß AVV) beschränkt.

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß §§ 6 und 10 GewAbfV an Vorbehandlunganlagen wurde gepüft und wird bestätigt. (Vorbehandlung in 

Kaskade)

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß §§ 6 und 10 GewAbfV werden bestätigt.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

010408 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen

010409 Abfälle von Sand und Ton

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

020110 Metallabfälle

030301 Rinden- und Holzabfälle

030305 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung

060314 feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 
fallen

070213 Kunststoffabfälle

100124 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen

101006 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 
fallen

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 
fallen

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)

120101 Eisenfeil- und -drehspäne

120113 Schweißabfälle

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe

150102 Verpackungen aus Kunststoff

150103 Verpackungen aus Holz

150104 Verpackungen aus Metall

150105 Verbundverpackungen

150106 gemischte Verpackungen

150107 Verpackungen aus Glas

150109 Verpackungen aus Textilien

160117 Eisenmetalle

160118 Nichteisenmetalle

160119 Kunststoffe
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

160120 Glas

161102 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen

161104 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

161106 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

170101 Beton

170102 Ziegel

170103 Fliesen und Keramik

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170201 Holz

170202 Glas

170203 Kunststoff

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170401 Kupfer, Bronze, Messing

170402 Aluminium

170403 Blei

170404 Zink

170405 Eisen und Stahl

170406 Zinn

170407 gemischte Metalle

170411 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt nur entwässert und stichfest in überdachten Boxen

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

Unterliegen der GewAbfV

190102 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt

190119 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung

190203 vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen

190210 brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen

190305 stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost

190801 Sieb- und Rechenrückstände

191001 Eisen- und Stahlabfälle
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

191002 NE-Metall-Abfälle

191201 Papier und Pappe

191202 Eisenmetalle

191203 Nichteisenmetalle

191204 Kunststoff und Gummi

191205 Glas

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt

191208 Textilien

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Herkunftsbereich/Zusammensetzung sind anzugeben
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: NA83000125
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 4 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET017003442011 / 2157/Z3263/Efb
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH Riesengrund
      1.2 Straße:Ostingerslebener Landstraße  1
      1.3 Staat: DE Bundesland: ST Postleitzahl:39343 Ort: Erxleben

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Die zertifizierte, abfallwirtschaftliche Tätigkeit "Verwerten" (Entsorger-Nr.: NA 8300012) des Entsorgungsfachbetriebes sind zur Verwertung 

mineralischer Abfälle im Bereich der Verfüllung des Kiessandtagebaus Erxleben-Riesengrund für den Standort auf nachstehend aufgeführte 

Abfallarten (gemäß AVV) beschränkt. Es existiert eine bergbaurechtliche Genehmigung zur Verfüllung in der keine Angaben zum Durchsatz 

festgeschrieben sind.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170101 Beton LAGA kleiner gleich Z2

170102 Ziegel LAGA kleiner gleich Z2

170103 Fliesen und Keramik LAGA kleiner gleich Z2

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

LAGA kleiner gleich Z2

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen LAGA kleiner gleich Z2

200202 Boden und Steine LAGA kleiner gleich Z2
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: NA83000134
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 5 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET017003442011 / 2157/Z3263/Efb
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH Riesengrund
      1.2 Straße:Ostingersleber Landstraße  1
      1.3 Staat: DE Bundesland: ST Postleitzahl:39343 Ort: Erxleben

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Die zertifizierte, abfallwirtschaftliche Tätigkeit "Lagern" (Entsorger-Nr.: NA 8300013) des Entsorgungsfachbetriebes ist im Bereich des 

Zwischenlagers für den Standort auf nachstehend aufgeführte Abfallarten (gemäß AVV) beschränkt:
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

200301 gemischte Siedlungsabfälle hausmüllähnl. Gewerbeabfälle

200307 Sperrmüll

200399 Siedlungsabfälle a. n. g. hausmüllähnl. Gewerbeabfälle
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: NA83000143
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 6 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET017003442011 / 2157/Z3263/Efb
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH Riesengrund
      1.2 Straße:Ostingersleber Landstraße  1
      1.3 Staat: DE Bundesland: ST Postleitzahl:39343 Ort: Erxleben

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Die zertifizierte, abfallwirtschaftliche Tätigkeit "Lagern" (Entsorger-Nr.: NA 8300014) des Entsorgungsfachbetriebes sind im Bereich des 

Schrottzwischenlagers für den Standort auf nachstehend aufgeführte Abfallarten (gemäß AVV) beschränkt:
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

150104 Verpackungen aus Metall

170405 Eisen und Stahl
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: NA83001577
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 7 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET017003442011 / 2157/Z3263/Efb
Name des Entsorgungsfachbetriebs: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Haldenslebener Recycling- und Umweltdienst GmbH Deponie DKI Erxleben Riesengrund
      1.2 Straße:Ostingersleber Landstraße  1
      1.3 Staat: DE Bundesland: ST Postleitzahl:39343 Ort: Erxleben

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Die zertifizierte, abfallwirtschaftliche Tätigkeit "Beseitigen" (Entsorger-Nr.: NA 8300157) des Entsorgungsfachbetriebes sind im Bereich der 

Deponie DK I Erxleben Riesengrund für den Standort auf nachstehend aufgeführte Abfallarten (gemäß AVV) beschränkt:
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

030399 Abfälle a. n. g. spezifiziert als Grünlaugenschlamm

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der 
unter 10 01 04 fällt

100202 unbearbeitete Schlacke

100903 Ofenschlacke

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 
fallen

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

120117 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

170101 Beton nichtmineralischer Störstoffanteil < = 5 Vol.%

170102 Ziegel nichtmineralischer Störstoffanteil < = 5 Vol.%

170103 Fliesen und Keramik nichtmineralischer Störstoffanteil < = 5 Vol.%

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

ggf. Analyse auf POP, nichtmineralischer Störstoffanteil < = 5 
Vol.%

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen Vorbehalt / Verwertbarkeit prüfen

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen siehe separates Beiblatt

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt stichfest, nichtmineralischer Störstoffanteil < = 10 Vol.%

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen nicht mineralischer Störstoffanteil < = 5 Vol.%

190112 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 
fallen

ggf. Analyse auf POP keine Rohschlacken

190119 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine) stichfest

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

200202 Boden und Steine
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 7 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET017003442011 / 2157/Z3263/Efb

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

170504 ggf. Analyse auf POP (vgl. NB 3.2.2.6. und 3.2.2.7.), nichtmineralischer Störstoffanteil < = 10 Vol.%
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